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Folgende Stoffe dürfen bei der Erfassung enthalten sein:
Äste und Zweige, Wurzelstöcke (max. 1,50 m, frei von Anhaftun-
gen), Baumstämme, Baumstümpfe, Hackschnitzel, Heckenschnitt,
Strauchschnitt, Gehölzschnitt, Abraum von Beeten, Krautreste.
Folgende Stoffe dürfen bei der Erfassung nicht enthalten sein:
Laub, Rasenschnitt, Kehricht, behandeltes Holz, Holzwolle,
Wertstoffe (Folie, Papier, Metalle), Erde, Heu, Stroh, Mist, Tier-
streu, kompostierbare Küchenabfälle (Kaffeesatz, Obst- und
Gemüseschalen), Tierkadaver, Zitrusfrüchte, Blumentöpfe, Gra-
babraum, Gestein, sonstige Abfallstoffe.

Marco Ludwig, Stadtbürgermeister

n Bekanntmachung nach § 97 Abs. 1 GemO
1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung für
das Jahr 2020 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 mit dem
Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde dem Stadtrat zugeleitet.
1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und

Anlagen liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten in der
Verbandsgemeindeverwaltung, Bahnhofstr. 1, 56355 Nastät-
ten, Zimmer 207, bis zur Beschlussfassung über die Haus-
haltssatzung durch den Stadtrat zur Einsichtnahme aus.

2. Die Einwohner der Stadt Nastätten haben die Möglichkeit,
innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung bei der
Verbandsgemeindeverwaltung, Bahnhofstr. 1, 56355 Nastät-
ten, Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des
Haushaltsplanes und seinen Anlagen, einzureichen. Die Vor-
schläge sind schriftlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Nastätten oder elektronisch an post@vg-nastaetten.de ein-
zureichen. Der Stadtrat wird vor Beschlussfassung der Haus-
haltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen
Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Nastätten, 03.02.2020 Marco Ludwig, Stadtbürgermeister

n AG Nachhaltigkeitstag am 3. April 2020
Beim Arbeitstreffen am 28.01.2019 wurde
mit Freude die Zusage aufgenommen, dass
die Kindergärten und die 3 Schulen sich am
Nachhaltigkeitstag beteiligen. Zunächst wer-
den diese die späteren Werbeplakate ent-
werfen, Abgabetermin ist der 2. März 2020.
Am 3. März 2020 wird die Arbeitsgruppe die
drei besten Werke in jeder der acht Katego-
rien - für die Künstler zwischen 3 und 18
Jahren - auswählen. Bürgermeister Marco

Ludwig wird am Nachhaltigkeitstag vormittags die
Preisträger*innen ehren.
Schwerpunktmäßig wollen wir besondere Aktivitäten vorstellen,
heute:
den Do-it-yourself-Druckstand.
Hier kann jeder T-Shirts, Jutebeutel, Taschen etc. mitbringen
und mit vorbereiteten Druckschablonen oder eigenen Motiven
bedrucken. Wer kein passendes Teil zu Hause hat, hat die Mög-
lichkeit, ein T-Shirt aus fairem Handel zu erwerben und zu
bedrucken. Dazu gibt es dann detaillierte Informationen über die
Produktionskette eines T-Shirts am Infostand.
Demnächst mehr…

n Bäst of Begge Peder
am 08. Mai 2020 im Bürgerhaus in Nastätten

Seit 20 Jahren steht er nun auf den Büh-
nen der Region und wird von einer
immer größeren Fangemeinde frenetisch
gefeiert: Der hessische Mundart-Kaba-
rettist Peter Beck, bekannt als notorisch
meckernder Hausmeister „Begge Peder“.
Am 08. Mai 2020 präsentiert er das „Bäst
of“ aus seinen sechs Programmen im
Bürgerhaus in Nastätten.
Das Publikum lacht sich schon schief,
wenn er in seinem Hausmeisterkittel mit
Rasierpinsel-Hut, Hornbrille und schie-
fen Zähnen die Bühne betritt. Wenn er
dann noch im breitesten Dialekt Anekdo-
ten über seine Mitmenschen und seine
reichhaltigen Erlebnisse mit ebendiesen

(Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürger-
haus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Pro-
duktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in
diesen Produktgruppen.
Lautert, 13.02.2020 Klamp, Ortsbürgermeister
Hinweis:
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 17.02.2020 bis
28.02.2020 während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten,
Bahnhofstraße 1, Zimmer 206 öffentlich aus.
Nastätten, 13.02.2020 Güllering, Bürgermeister

Lipporn
www.lipporn.de

n Sprechstunde und Kontakt zur Ortsbürgermeisterin
Meine nächste Sprechstunde findet, am Donnerstag, den
27.02.2020 von 19:00 - 20:00 Uhr im Rathaus statt.
In dringenden Fällen bin ich selbstverständlich auch außerhalb der
Sprechstunde persönlich zu Hause, telefonisch (06775 - 9687687)
oder per E-Mail (gemeindelipporn@t-online.de) zu erreichen.

Nina Berghäuser, Ortsbürgermeisterin

Marienfels
www.marienfels.de

n Geburtstagsgruß
Frau Ortrud Debus feiert am 17. Februar ihren 84. Geburtstag.
Im Namen der Ortsgemeinde gratuliere ich ganz herzlich zum
Geburtstag und wünsche für die Zukunft alles Gute, viel Glück
und vor allem Gesundheit.

Daniel Kupp, Ortsbürgermeister

n Kreppelcafé am Schwerdonnerstag in Marienfels
Am 20.02.2020 hat unser Dorfcafé wieder geöffnet. Gleichzeitig
lädt der Ev. Kirchenchor anlässlich des Schwerdonnerstags zum
alljährlichen Kreppelcafé in den kleinen Saal des Dorfgemein-
schaftshauses ein. Ab 15:00 Uhr sind alle Marienfelserinnen
und Marienfelser ganz herzlich eingeladen bei leckeren Krep-
peln, heißem Kaffee oder auch einem Glas Wein oder Bier
zusammen zu kommen, um miteinander zu schwätzen und sich
eine kleine Auszeit vom Alltag zu gönnen.
Herzliche Einladung an Alle, ob groß, ob klein, auch Freunde
und Bekannte sind herzlich willkommen.
Der Vorstand des Ev. Kirchenchores und das Dorfcafé-Team
freuen sich auf Euer Kommen!

Nastätten
www.nastaetten.de

n Sprechstunde der Firma WSW
bzgl. Stadtumbau 2018

Das Stadtplanungsbüro WSW, die das neue Stadtumbaupro-
gramm (ISEK) betreuen, bietet im 14-tägigen Rhythmus don-
nerstags in der Zeit von 12 bis 18 Uhr eine Beratung für interes-
sierte Bürger an, die in das Stadtumbaugebiet fallen und
betreffende Maßnahmen an ihren Gebäuden umsetzen möchten.
Hierzu können Sie einen Termin mit Frau Sandra Köhler, Ver-
bandsgemeindeverwaltung Nastätten,Tel. 802-43 vereinbaren.
Die Beratertage finden in den Räumlichkeiten der Verbandsge-
meindeverwaltung Nastätten, Bahnhofstr. 1, stattfinden.

n Öffnungszeiten Grünabfallplatz (Steinbruch Beck)
Freitags von 14.00 bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00
bis 16.00 Uhr.
In der restlichen Zeit ist der Platz geschlossen.
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Planungsziele:
Die rund 4.200 Einwohner zählende Stadt Nastätten beschäftigt
sich seit geraumer Zeit mit der städtebaulichen Weiterentwick-
lung ihres Stadtkerns. So wurde der Stadtkern in der jüngeren
Vergangenheit als Sanierungsgebiet unter der Bezeichnung
„Stadtkern Nastätten“ gemäß §§ 136, 142 und 143 BauGB im
Rahmen der vereinfachten Stadterneuerung förmlich festgelegt.
Gleichzeitig wurde eine Richtlinie zur Förderung von Moderni-
sierungs-/Instandsetzungsmaßnahmen an privaten Gebäuden
erlassen. Im Rahmen der „Vorbereitenden Untersuchungen“ des
Förderprogramms „Stadtumbau - Integriertes städtebauliche
Entwicklungskonzept (ISEK)“ wurden eine ganze Reihe städte-
baulicher Missstände festgestellt. Dies gilt insbesondere für das
Quartier Römerstraße/Rheinstraße/Rheingaustraße/Brück-
wiese. Äußere Kennzeichen dieser städtebaulichen Missstände
sind Leerstände und die Unternutzung von Immobilien, Bausub-
stanzmängel von Gebäuden und damit verbundene Beeinträch-
tigungen des Stadtbildes sowie Defizite in der funktionalen Aus-
stattung im Bereich des Freiraums und des Ruhenden Verkehrs.
Die Stadt Nastätten verfolgt daher das Ziel, mit der Neugestal-
tung eines attraktiven Stadtzentrums, die Zukunftsfähigkeit der
Stadt in Zeiten starken sozialökonomischen und demografi-
schen Wandels zu sichern. Mit einer verträglichen Nachverdich-
tung positioniert sich die Stadt auch zum übergeordneten städ-
tebaulichen Ziel der „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“.
Mit den Strategien, Handlungsfeldern und Projekten zur Innen-
entwicklung in Nastätten werden in naher Zukunft neue städte-
bauliche Meilensteine und Projekte im Bereich der öffentlichen
Infrastruktur und privater Wohnungsbau-, Handels- und Dienst-
leistungsvorhaben initiiert. Diesen zukunftsweisenden Potenzia-
len steht eine funktionale und gestalterische Situation im Stadt-
kern Nastätten gegenüber, die sich nur mit kurz- bis
mittelfristigen Strategien und Maßnahmen des konsequenten
Immobilienmanagements und den Steuerungsinstrumenten des
Baugesetzbuches verbessern lässt.
Es soll eine transparente Bauleitplanung durchgeführt werden,
indem die Bürgerinnen und Bürger in die Prozesse der räumli-
chen Stadtentwicklung einbezogen werden. Hierzu wird eine
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerpartizipation z.B. mit-
tels Bürgerversammlung durchgeführt. Die nähere Ausgestal-
tung wird dem Planer, seinen Fachkenntnissen und den pla-
nungsrechtlichen Notwendigkeiten überlassen und unterliegt
der späteren Billigung des Stadtrates der Stadt Nastätten.
Die Planänderung soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a
BauGB erfolgen. Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnah-
men der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwick-
lung) kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der
Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt
werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des §
19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der
Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt 20 000 Quadratme-
tern bis weniger als 70 000 Quadratmetern, wenn auf Grund
einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in
Anlage 2 dieses Gesetzes genannten Kriterien die Einschät-
zung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich
keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2
Absatz 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen
wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die
Planung berührt werden können, sind an der Vorprüfung des
Einzelfalls zu beteiligen. Daher ist ein Umweltbericht inkl. einer
UVP Vorprüfung und einer artenschutzrechtlichen Potenzialana-
lyse notwendig.
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wird der vorstehende Beschluss
des Stadtrates Nastätten hiermit öffentlich bekannt gemacht.
56355 Nastätten, 10.02.2020
Verbandsgemeindeverwaltung Güllering,
Nastätten Bürgermeister
b) Satzung einer Veränderungssperre
Zur Sicherung der Planung wird folgende Veränderungssperre
als Satzung gemäß §§ 14 und 16 BauGB beschlossen:
Satzung
der Stadt Nastätten über eine Veränderungssperre
für den Geltungsbereich der Bebauungsplanung
„Römerplatz“ der Stadt Nastätten vom 07.02.2020
Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) in

zum Besten gibt, gibt es kein Halten mehr: Eine Lachsalve jagt
die nächste und man befindet sich umgehend und mit allen Sin-
nen in Begge Peders Welt zwischen Jägerzaun und Sportler-
heim, Familienzwist und scheinbar alltäglichen Erlebnissen.
Ob im täglichen Kampf mit seiner Frau und zugezogenen Neu-
bürgern, beim Renovieren des Badezimmers oder als „engster
Freund“ des Bürgermeisters. Seine spontanen Improvisationen
sind berüchtigt und ein Generalangriff auf das Zwerchfell bei
dem jeder sein Fett weg bekommt, auch wenn der Begge Peder
am Ende meist selbst der Dumme ist.
Zuletzt, wenn er sich in den sympathischen Menschen Peter
Beck zurückverwandelt, zeigt sich das wahre Gesicht hinter der
hässlichen Figur: Beck ist ein guter Beobachter, der mit seiner
Kunstfigur Begge Peder kein Blatt vor den Mund nimmt und die
Ärgernisse des Alltags ungeschminkt auf den Punkt bringt. Ein-
lass ist ab 19.00 Uhr und Beginn der Veranstaltung um 20.00 Uhr.
Für alle Fans und solche, die es werden wollen, bietet sich hier
die Gelegenheit zur rezeptfreien Lachtherapie.
Karten gibt es bei der Stadtverwaltung Nastätten zum Preis von
24,50 Euro.
Öffnungszeiten:
Mo-Fr. von 8 bis 12 Uhr und dienstags zusätzlich von 15 bis 17 Uhr

n Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V.
zu Gast im Stadtrat
Am 3. Februar 2020 war der Kreisvorsit-
zende des Bauern- und Winzerverbands
Dr. Thorsten Zellmann zu Gast im Stadt-
rat. Nach seiner Wahl zum Kreisvorsit-
zenden hatte ich mich mit Dr. Zellmann
abgestimmt, dass wir die Plattform des
Stadtrats nutzen, um bestimmte Themen
anzusprechen und mit der Stadt in den
Dialog zu treten.

Die Sorgen und Nöte der Bauern und Winzer sowie die Fragen
der Bevölkerung sollten dargestellt und beantwortet werden.
Schon mit der Einführung wurde klar, dass Dr. Zellmann für zwei
Grundsätze steht: „Jeder ist gefordert - Bürger und Bauern“ und
„Es geht nur gemeinsam - Dialog statt Konfrontation“. Die anwe-
senden Einwohner wie auch die Stadträte verfolgten aufmerk-
sam die fachlich fundierten Beiträge zu den Themen Glyphosat,
Nitrat und Artenvielfalt. Drei Themen, die nicht nur der Bevölke-
rung wichtig sind, sondern vor allem auch den Bauern und Win-
zern. Warum, weshalb und wie, das brachte Dr. Zellmann sehr
kurzweilig vor.
Es entstand eine fruchtbare Diskussion und man kann sicher
festhalten: Wieder was gelernt! Die Themen werden leider in
den Medien viel rudimentärer dargestellt und verzerren auch
das Bild auf die Probleme. Wenn man die Beweggründe und
Zwänge für Landwirte erklärt bekommt, kann man vieles besser
verstehen.
Ebenso sind die Landwirte in vielen Bereichen aktiv und wissen
sich zu verbessern. Am Ende bestand der Wunsch, auch
zusammen mit dem Stadtprojekt Bienenfreundliches Nastätten
gemeinsame Aktionen zu initiieren.
Ich bedanke mich bei Dir, lieber Thorsten Zellmann, für den
informativen Abend und kann an dieser Stelle nur wiederholen:
Die Plattform im Stadtrat steht Euch stets offen! Der Stadtrat
führt den Dialog gerne!

Ihr Stadtbürgermeister Marco Ludwig

n Bekanntmachung
Aufstellung des Bebauungsplanes „Römerplatz“
der Stadt Nastätten mit dem Erlass einer Satzung
über ein Besonderes Vorkaufsrecht im
„Stadtkern Nastätten“ sowie einer Veränderungssperre
hier:
a. Planaufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Bauge-

setzbuch
b. Satzung einer Veränderungssperre gemäß §§ 14 und 16

Baugesetzbuch (BauGB)
c. Satzung über ein Besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB
a) Planaufstellungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Nastätten hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 03.02.2020 beschlossen, den Bebauungsplan „Römer-
platz“ in eigener Verantwortung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB) neu
aufzustellen und weiterzuführen (Aufstellungsbeschluss).
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(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre
baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die
Stadt nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt
hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Verän-
derungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhal-
tungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nut-
zung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.
(4) Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre über den
Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstellung eines
Baugesuches nach § 15 Abs. 1 BauGB hinaus, ist den Betroffe-
nen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine ange-
messene Entschädigung in Geld zu leisten. Der Entschädi-
gungsberechtigte kann die Entschädigung verlangen, wenn die
Vermögensnachteile eingetreten sind.
(5) Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt.
§ 4 Ausnahmen
Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen,
kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen
werden. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft die Baugeneh-
migungsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt.
§ 5 Inkrafttreten und Außerkrafttreten
Die Veränderungssperre tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit für Ihren Geltungsbe-
reich die Bebauungsplanung „Römerstraße“ rechtsverbindlich
geworden ist, spätestens jedoch nach Ablauf von zwei Jahren,
vom Tag der Bekanntmachung gerechnet.
Nastätten, den 07.02.2020 Marco Ludwig, Stadtbürgermeister
Anlage 1
Anlage zur Satzung der Stadt Nastätten über eine Verände-
rungssperre für den Geltungsbereich der Bebauungsplanung
„Römerplatz“ vom 07.02.2020 gem. §§ 14 und 16 Abs. 2 BauGB.

der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.
3634) und des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) von Rhein-
land-Pfalz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.01.1994
(GVBl. 153), zuletzt geändert durch Artikel 37 des Gesetzes
vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448) hat der Stadtrat Nastätten fol-
gende Satzung beschlossen:
§ 1 Zu sichernde Planung
Der Stadtrat der Stadt Nastätten hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 03.02.2020 beschlossen, für den Bereich zwischen der
B 274 mit dem westlich angrenzenden Bereich „Brückwiese“
und der Römerstraße, der Rheinstraße und der Rheingaustraße
(siehe Anlage 1 beiliegende Karte) einen Bebauungsplan aufzu-
stellen.
Zur Sicherung der Planung wird für das in § 2 bezeichnete Ver-
fahrensgebiet eine Veränderungssperre erlassen.
§ 2 Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist
identisch mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes
„Römerplatz“. Er ist im Lageplan (Anlage) dargestellt. Der Lage-
plan ist Bestandteil der Satzung.
§ 3 Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre
(1) Gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB (Veränderungs-
sperre) dürfen im räumlichen Geltungsbereich der Verände-
rungssperre:
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder

bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;
2. erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen

von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verände-
rungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden.

Geltungsbereich der Veränderungssperre - unmaßstäblich
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97/1, 98/6, 100/2, 101/2, 102/6, 103/1, 104, 106, 109/1, 110,
112/1, 115/2, 117/3, 120/2, 120/3, 120/7, 120/8, 121/3, 123/2,
123/3, 127, 128/2, 128/3, 129, 130, 132, 133/1, 133/2, 136/2,
136/3, 140/1, 140/2, 643/3, 645/3, 646/1, 646/4, 646/5, 649/2,
650, 651/2, 656/1, 659/1, 660/1, 661/4, 662/1, 662/3, 663/4,
663/5, 664/3, 668/3, 671/5, 677/1, 680/4, 6224/1, 6224/2,
6227/4, 6230/3, Flur 5, Flurstücke 6231/3, 6231/6, 6231/7,
6231/8, 6231/9, Flur 15, Flurstücke 1323/1, 1327/4, 1327/6,
1327/10, 1329/1, 1330/3, 1330/5, 1335/6, 1335/7, 1339/1,
1341/3, 1343/2, 1344, 1347/4, 1354, 1355, 1356/5, 1356/6,
1357/1, 1357/3, 1358/1, 1358/9, 1358/10, 1359/1, 1359/3,
1359/4, 1359/6, 6330/1, Flur 48, Flurstücke 4690/7, 4690/8, Flur
76, Flurstücke 2, 3, 64/1. Der räumliche Geltungsbereich dieser
Satzung ergibt sich aus der beigefügten Planzeichnung. Diese
Planzeichnung ist Bestandteil dieser Satzung.
§ 3 Ziel und Zweck der Satzung
Die Stadt Nastätten beabsichtigt, den Stadtkern rund um die
Römerstraße, Rheinstraße, Rheingaustraße sowie Brückwiese
städtebaulich zu entwickeln und neu zu ordnen. Die Begründung
eines Vorkaufsrechts dient der Sicherung der eigentumsrechtli-
chen Voraussetzungen dieser städtebaulichen Maßnahme.
§ 4 Rechtswirkungen des Besonderen Vorkaufsrechts
Die Eigentümer der unter das Vorkaufsrecht nach dieser Sat-
zung fallenden Grundstücke sind verpflichtet, der Stadt Nastät-
ten den Abschluss eines Kaufvertrages über ihr Grundstück
unverzüglich anzuzeigen.
§ 5 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit dem Tag ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

c) Satzung über ein Besonderes Vorkaufsrecht
nach § 25 BauGB
Der Erlass einer Vorkaufssatzung gemäß § 25 (1) Nr. 2 BauGB
dient als Instrumentarium des Baugesetzbuches zur Wahrung
der gesamtstädtischen Interessen der zentralen Stadt Nastätten
und zur Sicherung des Grunderwerbs für die zukünftige geord-
nete Entwicklung zur städtebaulichen Neuordnung und wird als
Satzung gemäß § 25 BauGB beschlossen:
Satzung
der Stadt Nastätten
über ein Besonderes Vorkaufsrecht im „Stadtkern Nastät-
ten“ nach § 25 Baugesetzbuch (BauGB) vom 07.02.2020
Aufgrund § 24 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) vom
31.01.1994 (GVBl. 1994, S. 153), zuletzt geändert durch Artikel
37 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448) in der heute
gültigen Fassung und § 25 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I
S. 3634) hat der Stadtrat Nastätten am 03.02.2020 folgende
Satzung beschlossen:
§ 1 Anordnung des Vorkaufsrechts
Der Stadt Nastätten steht zur Sicherung einer geordneten städ-
tebaulichen Entwicklung im Bereich zwischen „Römerstraße“,
„Rheinstraße“, „Rheingaustraße“ und „Brückwiese“ gemäß § 25
Abs. 1 Nr. 2 BauGB ein besonderes Vorkaufsrecht zu.
§ 2 Räumlicher Geltungsbereich
Das vom Vorkaufsrecht betroffene Gebiet erstreckt sich auf fol-
gende Flurstücke in der Gemarkung Nastätten, Flur 4, Flurstü-
cke 74/1, 74/2, 76/1, 77/1, 78/2, 80/1, 80/2, 83/1, 83/2, 84/1,
88/1, 89, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 92/1, 92/2, 93, 94, 95/1, 96/1,

Nastätten, 07.02.2020 Marco Ludwig, Stadtbürgermeister
Die Satzung Veränderungssperre sowie die Satzung über ein
Besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB und die Begrün-
dung wird bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten wäh-
rend den Sprechzeiten für den Publikumsverkehr (Montag - Frei-
tag 8:00 - 12:00 Uhr; Montag - Mittwoch 14:00 - 15:30 Uhr;
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr) im Gebäude der Verbandsge-
meindeverwaltung, Bahnhofstraße 1, Zimmer 116 oder 117,
56355 Nastätten, zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten.

Hinweise:
Auf folgende Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) und
der Gemeindeordnung (GemO) wird hingewiesen:
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4
BauGB über die Fälligkeit und Erlöschen die Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen (vgl. § 44 Abs. 1 und 2 BauGB).
Danach kann der Entschädigungsberechtigte eine Entschädi-
gung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind.
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Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz
(GemO) vom31.01.1994, GVBI. 1994 S. 153, in der jeweils gülti-
gen Fassung, gelten Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens-oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund
dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in §24 Abs. 6 Satz 1 GemO genannten Frist
die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten gegenüber der Stadtverwaltung Nastätten, Bahnhof-
straße 1, 56355 Nastätten, unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 GemO
geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Nach § 18 BauGB gilt folgendes:
1) Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über

den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstellung
eines Baugesuches nach § 15 Abs. 1 BauGB hinaus, ist
den Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnach-
teile eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.
Die Vorschriften über die Entschädigung im Zweiten
Abschnitt des Fünften Teils sowie § 121 gelten entspre-
chend, dabei ist der Grundstückswert zugrunde zu legen,
der nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Drit-
ten Teils zu entschädigen wäre.

2) Zur Entschädigung ist die Gemeinde verpflichtet. Der Ent-
schädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen,
wenn die in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen bean-
tragt. Kommt eine Einigung über die Entschädigung nicht
zustande entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde. Für
den Bescheid über die Festsetzung der Entschädigung gilt
§ 122 BauGB entsprechend.

3) Auf das Erlöschen des Entschädigungsanspruchs findet §
44 Abs. 4 BauGB mit der Maßgabe Anwendung, dass bei
einer Veränderungssperre, die die Sicherung einer Festset-
zung nach § 40 Abs. 1 BauGB oder § 41 Abs. 1 BauGB
zum Gegenstand hat, die Erlöschensfrist frühestens ab
Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans beginnt.

n Sprechstunde des Stadtbürgermeisters
dienstags von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Außerhalb der Sprechstunde steht Ihnen für allgemeine Fragen
das Vorzimmer, Tel. 80282 oder die Verbandsgemeindeverwal-
tung, Tel. 8020, zur Verfügung.
Bürozeiten Vorzimmer:
Montag bis Freitag ................................. 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Marco Ludwig,
Stadtbürgermeister

Niederbachheim

n Haushaltssatzung der Ortsgemeinde
Niederbachheim für das Haushaltsjahr 2020

Die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises hat am 03.02.2020
die vom Gemeinderat Niederbachheim am 20.01.2020
beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020
genehmigt, die nachstehend wie folgt bekannt gemacht und auf
folgendes hingewiesen wird:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeinde-
ordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass
er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt,
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit herbeigeführt wird.
Nach § 214 Abs. 1 BauGB
(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die-
ses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennut-
zungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur
beachtlich, wenn
1. entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berührten Belange,

die der Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein
müssen, in wesentlichen Punkten nichtzutreffend ermittelt oder
bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und
auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, §4a Absatz 3,
Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2
Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a
Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2,
§ 34 Absatz 6 Satz 1 sowie§ 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn
a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behör-
den oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich
waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind,
b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind, gefehlt haben,
c) (weggefallen)
d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2
Satz 1 nicht für die Dauer einer angemessenen längeren
Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die
Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes
nachvollziehbar ist,
e) bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der
Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar
in das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale
Internetportal des Landeszugänglich sind,
f) bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe
darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird,
unterlassen wurde oder
g) bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13,
auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und §
13b, die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteili-
gung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind;

1. die Vorschriften über die Begründung des Flächennut-
zungsplans und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach
§§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 und
Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Absatz 10 verletzt worden
sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf
unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verlet-
zung von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht
unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollständig ist;

2. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungs-
plan oder die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung
nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans oder der Satzung verfolgte Hinweiszweck
nicht erreicht worden ist. Soweit in den Fällen des Satzes 1
Nummer 3 die Begründung in wesentlichen Punkten unvoll-
ständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu
erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird.

Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens -und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahren seit
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der
Stadt Nastätten unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Der
vorher stehende Satz gilt entsprechend, wenn Fehler nach
§ 214 Abs. 2 a beachtlich sind.


